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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Werkstoffbearbeitung

(57) Eine Vorrichtung (1) zur Bearbeitung von Werk-
stoffen, insbesondere zum Schleifen, umfasst ein Ge-
häuse (2), einen Arbeitsraum (4), welcher durch eine Ab-
deckung (3) abdeckbar ist, und eine in dem Arbeitsraum

(4) angeordnete Schleifscheibe (5), wobei der Arbeits-
raum (4) durch die Abdeckung (3) gegenüber einer Um-
gebung abgedichtet und mittels zumindest einer Vaku-
umpumpe (8) evakuierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
zur Bearbeitung von Festkörpern, insbesondere zum
Schleifen und Trennen von Werkstücken, sowie von ei-
nem Verfahren zum Betrieb einer derartigen Vorrichtung.
[0002] Derartige Vorrichtungen und Verfahren sind
aus vielen Bereichen der Werkstoffbearbeitung wie z.B.
beim Schleifen, Polieren, Fräsen etc. bekannt.
[0003] Nachteilig an den bekannten Vorrichtungen ist
dabei insbesondere, dass die heutigen Materialien, so-
wohl der zu bearbeitenden Werkstücke als auch der
Werkzeuge, hohe Anforderungen an die Umgebungspa-
rameter wie Temperatur und Kühlung stellen, da sonst
Beschädigungen und damit wirtschaftliche Verluste und
Unrentabilität durch hohe Ausschussraten drohen. Dies
trifft insbesondere für Hochgeschwindigkeits-Schleif-
techniken zu.
[0004] Es ist demzufolge Aufgabe der Erfindung, eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur Werkstoffbearbeitung
anzugeben, welche werkstoffschonend sowohl für das
Werkzeug als auch für das Werkstück betrieben werden
kann.
[0005] Eine derartige Vorrichtung umfasst erfindungs-
gemäß ein Gehäuse, einen Arbeitsraum, welcher durch
eine Abdeckung abdeckbar ist, und eine in dem Arbeits-
raum angeordnete Schleifscheibe, wobei der Arbeits-
raum durch die Abdeckung gegenüber einer Umgebung
abgedichtet und evakuierbar ist.
[0006] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorgesehen, ein Werkstück und eine Schleifscheibe in
den offenen Arbeitsraum der Vorrichtung einzubringen,
den Arbeitsraum mittels der Abdeckung zu schließen,
den Arbeitsraum mittels zumindest einer Vakuumpumpe
zu evakuieren, das Werkstück zu bearbeiten, nach Be-
endigung der Bearbeitung im Arbeitsraum wieder Um-
gebungsdruck herzustellen und nach Öffnen der Abdek-
kung das Werkstück zu entnehmen.
[0007] Vorteilhaft ist dabei, dass sich ein höherer Wir-
kungsrad des gesamten Kühlprozesses ergibt, da die Er-
wärmung der Schleifscheibe durch Reibung mit der Um-
gebungsluft entfällt.
[0008] Weiterhin ist von Vorteil, dass dadurch die Be-
triebskosten gesenkt werden können, da der Betrieb und
die Wartung eines Kühlsystems deutlich reduziert wer-
den oder sogar entfallen können.
[0009] Weitere Vorteile der erfindungsgemäß ausge-
stalteten Vorrichtung sind aus den Unteransprüchen er-
sichtlich.
[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Vorrichtung
umfasst eine Schleuse, welche die Einbringung und Ent-
nahme von Werkstücken und Werkzeugen in bzw. aus
dem Arbeitsraum ermöglicht, ohne dass dieser jedes Mal
evakuiert werden muss.
[0011] Die Schleifscheibe besteht vorteilhafterweise
zumindest teilweise aus einem CFK-Werkstoff, da das
dadurch erzielte geringere Gewicht höhere Drehzahlen
erlaubt.

[0012] Die Schleifscheibe ist dabei vorzugsweise
drehbar auf einer Welle gelagert.
[0013] Besonders vorteilhaft ist dabei, dass die Welle
durch eine geeignete Antriebsvorrichtung so antreibbar
ist, dass die Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe
über 330 m/s, also im Überschallbereich, liegt. Dadurch
kann eine Kühlung durch zugeführtes Kühlmittel im gün-
stigsten Fall entfallen.
[0014] Weiterhin kann durch die Bearbeitung im Va-
kuum bei Überschallgeschwindigkeit der Schleifscheibe
vorteilhafterweise die Geräuschentwicklung beim Über-
fahren des Schallgrenze vermieden werden.
[0015] Eine vorteilhafte Ausgestaltungsvariante sieht
vor, dass die Evakuierung des Arbeitsraumes erst dann
beginnt, wenn die Schleifscheibe eine Umfangsge-
schwindigkeit von ca. 200m/s überschritten hat. Je höher
die Umfangsgeschwindigkeit, desto stärker wird evaku-
iert. Dies hat den Vorteil, dass im unteren Drehzahlbe-
reich die Vakuumpumpe noch nicht in Betrieb gehen
muss und die zur Verfügung stehende Energie genutzt
werden kann, die Schleifscheibe schneller auf Arbeits-
drehzahl zu beschleunigen.
[0016] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäß ausgestalteten Vorrichtung ist im Folgenden darge-
stellt und in der zugehörigen Beschreibung näher erläu-
tert. Es zeigt:

Fig. 1 eine stark schematisierte Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäß ausge-
stalteten Vorrichtung zur Werkstoffbearbei-
tung.

[0017] Vorrichtungen zur Bearbeitung von Werkstük-
ken durch Schleifen, Fräsen, Bohren und andere Bear-
beitungsverfahren sind seit langem in vielen Bereichen
der Industrie und des Handwerks etabliert. Die zuneh-
mende Diversifizierung von Werkstoffen und die daraus
resultierenden breit streuenden Materialeigenschaften
von Werkstücken und Werkzeugen macht teilweise eine
Umgestaltung, Anpassung und/oder vollkommene Neu-
konzeptionierung von Prüfständen, Werkzeugmaschi-
nen und Anlagen zur Bearbeitung von Werkstücken not-
wendig.
[0018] Neue Werkstoffe wie beispielsweise CFK (koh-
lenstofffaserverstärkter Kunststoff) bieten z.B. bei der
Herstellung von Schleif- und Trennscheiben durch ihre
leichtere Ausführung und die dadurch ermöglichten hö-
heren Drehzahlen die Möglichkeit, auch spröde Werk-
stoffe präzise zu bearbeiten. Die Drehzahlen können da-
bei so hoch sein, dass Umfangsgeschwindigkeiten der
Schleifscheiben bis in den Überschallbereich reichen
können. Jedoch ergeben sich durch die höheren Dreh-
zahlen auch thermische Probleme, die eine hohe Kühl-
leistung des Systems und des Werkzeugs erfordern, so-
wie die Geräuschentwicklung beim Überfahren der
Schallgrenze.
[0019] Das Kühlen sowie die gesamte Kühlperipherie
verursacht dabei einen immens hohen Prozesskosten-
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anteil. Das Anlagenkonzept eines Schleifcenters bei-
spielsweise verteuert sich durch die Kühlung um ca.
20-30%. Im laufenden Prozess verschlingt das Kühlag-
gregat bis zu 30% der elektrischen Anschlussleistung.
Weiters verursacht das Handling der Kühlmedien, seien
es Kühlschmierstoffe oder auch Öle, laufend hohe Pro-
zesskosten für Anschaffung, Reinigung, Filterentsor-
gung und Entsorgung des jeweiligen Kühlschmierstoffes.
Zudem erwärmen sich die Schleifscheiben ab Umfangs-
geschwindigkeiten über 200m/s aufgrund der Luftrei-
bung sehr stark.
[0020] Das Hauptproblem der Kühlung liegt dabei dar-
in, dass sich bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten an
der Außen-Oberfläche ein wenige Mikrometer dicker
Luftpolster bildet, der von einem zur Kühlung vorgese-
henen Flüssigkeitsstrahl selbst bei hohen Drücken kaum
mehr durchstoßen werden kann. Selbst bei bereits be-
kannten innen gekühlten Schleifscheiben tritt der von in-
nen nach außen geleitete Kühlwasserstrahl aufgrund
des Luftfilms nicht in die Atmosphäre, sondern pendelt
zumindest im unteren Geschwindigkeitsbereich bis ca.
100 m/s zwischen Schleifbelag und Luftfilm hin und her.
[0021] Erfindungsgemäß ist daher vorgesehen, dass
gekapselte Schleifmaschinen sowie geschlossene
Schleifcenter zum Hochgeschwindigkeitsschleifen mit
zumindest einer Vakuumpumpe ausgestattet werden,
der Schleifvorgang somit zumindest teilweise oder na-
hezu vollständig im Vakuum durchzuführen ist.
[0022] Das Vakuum wird vorzugsweise erst dann er-
zeugt, wenn die Umfangsgeschwindigkeit der Schleif-
scheibe 5 bereits über einem Schwellenwert von bei-
spielsweise 200 m/s liegt. Mit zunehmender Umfangs-
geschwindigkeit wird dann der Druck weiter gesenkt bzw.
der Arbeitsraum 4 weiter evakuiert. Dadurch kann die für
die Vorrichtung 1 zur Verfügung stehende Energie zur
Beschleunigung der Schleifscheibe 5 genutzt werden.
Die Evakuierung beginnt erst dann, wenn sich die
Schleifscheibe 5 im Arbeitsdrehzahlbereich dreht.
[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
Fig. 1 in einer stark schematisierten Ansicht dargestellt
und wird im Folgenden erläutert.
[0024] Die Vorrichtung 1 umfasst ein an sich bekann-
tes, ein- oder mehrteiliges Gehäuse 2, in welchem An-
triebsaggregate und andere für den Betrieb der Vorrich-
tung notwendige Elemente untergebracht sein können.
Weiterhin weist die Vorrichtung 1 eine dichtschließende
Abdeckung 3 eines Arbeitsbereichs 4 auf. Die Abdek-
kung 3 kann dabei beispielsweise aus Plexiglas gefertigt
sein, um der die Anlage bedienenden Person die Mög-
lichkeit zu geben, den Bearbeitungsprozess zu überwa-
chen.
[0025] Im Arbeitsbereich 4 kann beispielsweise eine
CFK-Schleifscheibe 5 auf einer Welle 6 drehbar gelagert
sein. Mit der Schleifscheibe ist ein ebenfalls im Arbeits-
bereich 4 angeordnetes Werkstück 7 bearbeitbar.
[0026] Durch das Dichtschließen der Abdeckung 3 ist
es möglich, im Arbeitsbereich 4 beispielsweise durch ent-
sprechende Anordnung zumindest einer Vakuumpumpe

8 einen Unterdruck unterhalb von 1 bar bzw. annähernd
ein Vakuum zu erzeugen, welches mehrere Vorteile bie-
tet: einerseits entfällt bei Außen-Kühlung das Problem
des Luftfilms, wodurch sich ein höherer Wirkungsrad des
gesamten Kühlprozesses ergibt. Weiterhin werden
Staubexplosion beim Bersten des CFK-Grundkörpers
verhindert. Die Erwärmung von Werkstück und Schleif-
scheibe aufgrund der Luftreibung wird wesentlich redu-
ziert. Die Geräuschentwicklung beim Überfahren der
Schallgrenze bei einer entsprechenden Umfangsge-
schwindigkeit der Schleifscheibe 5 entfällt ebenfalls. Ins-
gesamt kann sogar der gesamte Kühlvorgang bis hin
zum Entfall der Kühlung bei extrem hohen Umfangsge-
schwindigkeiten (≈ 500m/s) reduziert werden.
[0027] Die Bearbeitung erfolgt dabei vorzugsweise fol-
gendermaßen: ein zu bearbeitendes Werkstück 7 und
eine Schleifscheibe 5 werden in den noch offenen Ar-
beitsraum 4 der Vorrichtung 1 eingebracht. Dann wird
der Arbeitsraum 4 mittels der Abdeckung 3 geschlossen
und mittels der zumindest einen Vakuumpumpe 8 ein
Unterdruck bis zum Vakuum hergestellt. Nun kann das
Werkstück 7 in gewünschter Weise bearbeitet werden.
Nach Beendigung der Bearbeitung wird im Arbeitsraum
4 wieder der Umgebungsdruck hergestellt und nach Öff-
nen der Abdeckung das Werkstück 7 entnommen.
[0028] Alternativ kann die Vorrichtung 1 auch eine zu-
sätzliche Schleuse 9 umfassen, welche von außen zu-
gänglich und mit dem Arbeitsraum 4 so verbunden ist,
dass Werkstücke 7 ohne Aufhebung des Vakuums und
erneutes Herstellen eines Vakuums im Arbeitsraum 4 in
diesen eingebracht und aus diesem entnommen werden
können.
[0029] Dies bietet sich vor allem für kleinere Werkstük-
ke 7 in hohen Stückzahlen an. Das Werkstück 7 wird
dabei in die Schleuse 9 eingebracht und diese gegenüber
der Umgebung dicht verschlossen. Nach Öffnen einer
Verbindung zum Arbeitsraum 4 wird das Werkstück 7 in
diesen umgesetzt. Die Entnahme eines Werkstücks 7
aus dem Arbeitsraum 4 durch die Schleuse 9 erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Bearbeitung von Werkstoffen,
insbesondere zum Schleifen, umfassend ein Gehäu-
se (2), einen Arbeitsraum (4), welcher durch eine
Abdeckung (3) abdeckbar ist, und eine in dem Ar-
beitsraum (4) angeordnete Schleifscheibe (5), da-
durch gekennzeichnet, dass der Arbeitsraum (4)
durch die Abdekkung (3) gegenüber einer Umge-
bung abgedichtet und durch zumindest eine Vaku-
umpumpe (8) evakuierbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine mit dem Arbeitsraum (4) ver-
bindbare von außen zugängliche, dicht
verschließbare Schleuse (9) vorgesehen ist.
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schleifscheibe (5) zumin-
dest teilweise aus einem CFK-Werkstoff besteht.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schleifscheibe
(5) drehbar auf einer Welle (6) gelagert ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Welle (6) durch eine geeignete
Antriebsvorrichtung so antreibbar ist, dass die Um-
fangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe (5) im
Überschallbereich über 330 m/s liegt.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druck im Arbeits-
raum (4) zwischen p < 1 bar und p ≈ 0 bar beträgt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druck im Arbeitsraum (4) ab ei-
ner Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe (5)
von über 200 m/s dergestalt reduzierbar ist, dass mit
steigender Umfangsgeschwindigkeit der Schleif-
scheibe (5) der Druck sinkt.

8. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung (1) zur Be-
arbeitung von Werkstoffen, insbesondere zum
Schleifen, wobei die Vorrichtung (1) ein Gehäuse
(2), einen Arbeitsraum (4), welcher durch eine Ab-
deckung (3) abdeckbar ist, und eine in dem Arbeits-
raum (4) angeordnete Schleifscheibe (5) umfasst
und wobei der Arbeitsraum (4) durch die Abdeckung
(3) gegenüber einer Umgebung abgedichtet und
durch zumindest eine Vakuumpumpe (8) evakuier-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren die folgenden Verfahrensschritte umfasst:

- Einbringen eines Werkstücks (7) und einer
Schleifscheibe (5) in den offenen Arbeitsraum
(4),
- Schließen des Arbeitsraums (4) mittels der Ab-
deckung (3),
- Evakuieren des Arbeitsraums (4) mittels der
zumindest einen Vakuumpumpe (8),
- Bearbeiten des Werkstücks (7),
- Einstellen des Umgebungsdrucks im Arbeits-
raum (4) nach Beendigung der Bearbeitung, und
- Öffnen der Abdeckung (3) und Entnehmen des
Werkstücks (7).

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren zusätzlich die folgen-
den Verfahrensschritte umfasst:

- Einbringen eines Werkstücks (4) in die Schleu-
se (9) statt in den Arbeitsraum (4),
- Umsetzen des Werkstücks (4) aus der Schleu-
se (9) in den teilweise oder ganz evakuierten

Arbeitsraum (4),
- Bearbeiten des Werkstücks (4),
- Umsetzen des Werkstücks (4) nach erfolgter
Bearbeitung aus dem Arbeitsraum (4) in die
Schleuse (9), und
- Entnehmen des Werkstücks (4) aus der
Schleuse (9).

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Evakuieren des Arbeits-
raumes (4) ab einer Umfangsgeschwindigkeit der
Schleifscheibe (5) von mehr als 200 m/s beginnt.
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